
 

Amtsblatt 

 
 

für den Landkreis Teltow-Fläming 

29. Jahrgang Luckenwalde, 6. September 2021 Nr. 28 

Inhalt 

Bekanntmachungen des Landkreises ................................................................................ 3 

Beschlüsse der 11. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Kreisausschusses vom 30.08.2021 . 3 

Einladung zur 14. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Kreistages am Montag, dem 
13.09.2021, um 17:00 Uhr ................................................................................................................... 7 

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 18.08.2021 ................................................................ 10 

Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der 
Schulsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming  
ab 01.01.2022 .................................................................................................................................... 11 

Sonstige Bekanntmachungen ........................................................................................... 22 

Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)  Einladung zur 
Verbandsversammlung ...................................................................................................................... 22 

 

Herausgeber: Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde 

Das Amtsblatt kann in den Bibliotheken des Landkreises Teltow-Fläming sowie im Internet un-

ter der Adresse http://www.teltow-flaeming.de eingesehen werden. 

Das Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming erscheint in der Regel dreimal monatlich. 

Bezugspreis jährlich 40,00 Euro; bei Bezug durch die Post zuzüglich 1,50 Euro Porto. 

Einzelne Exemplare sind gegen eine Gebühr von 2,50 Euro in der Bürgerinformation der Kreis-

verwaltung, Am Nuthefließ 2, in 14943 Luckenwalde erhältlich und liegen dort zur Einsicht-

nahme aus. 



Amtsblatt 

für den Landkreis Teltow-Fläming 28/2021 

 

Bekanntmachungen des Landkreises  

Beschlüsse der 11. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Kreisausschusses vom 

30.08.2021  

 
 

Öffentlicher Teil 

Der Kreisausschuss beschließt: 

Vorlagennummer:  6-4563/21-LR 

Der Neujahrsempfang 2022 wird zum Thema „Teltow-Fläming – ein familienfreundlicher 

Landkreis“ durchgeführt. 

Vorlagennummer:  6-4567/21-I 

Auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie werden für das 2. Halbjahr 2021 Zuwendungen in 

Höhe von 29.970,40 Euro für folgende Projekte vergeben: 

 

Verein Projekt Zuwendung   

Regenbogen e. V. Musik-& Kunst-

schule, Blankenfelde 

Musik- und Kunstprojekte – DigiTal 20.800,00 € 

Heimatverein Jüterboger Land e. 

V.  

10. Jüterboger Fürstentag anlässlich der 610-jährigen 

Wiederkehr des Fürstentages 1411 

2.500,00 € 

Förderverein Dorfkirche Mellns-

dorf e. V.  

Sommerkonzert zur Sanierung der Dorfkirche 720,00 € 

Kultur pflanzen e. V.,  

Wahlsdorf 

Tischlein Deck Dich – vom Werden und Wünschen! 

Ein Theaterprojekt der flunker produktionen.  

5.000,00 € 

Gesang-Verein e. V. "Lyra" Lu-

ckenwalde "1878" 

Von der Probe bis zum Auftritt: Liedgut erweitern und 

bewahren weckt Freude am Gesang. Chorproben im 

Friedrich-Gymnasium Luckenwalde.  

950,40 €  

 

Vorlagennummer:  6-4555/21-I 

Der Landkreis Teltow-Fläming beauftragt die Firma Eiffage Infra-Ost GmbH in Trebbin mit 

der Ausführung der Leistungen zur Instandsetzung der Flaeming-Skate auf den Strecken S5, 

S7 und S9. 

Vorlagennummer:  6-4562/21-I 

Der Landkreis Teltow-Fläming beauftragt die Firma STRABAG AG, Direktion Nord-Ost, 

14554 Seddiner See, mit der Ausführung der Leistungen zum Straßenbau der K 7220, OD 

Ruhlsdorf. 
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Vorlagennummer:  6-4568/21-I 

Der Landkreis Teltow-Fläming beauftragt das Unternehmen Werder Bedachungen GmbH, 

02794 Leutersdorf, mit der Ausführung der Leistung Metalldach – Metallfassade am Neubau 

einer Zweifeld-Sporthalle am OSZ Teltow-Fläming, Standort Ludwigsfelde. 

Vorlagennummer:  6-4572/21-I 

Der Landkreis Teltow-Fläming beauftragt im Rahmen der Förderrichtlinie „DigitalPakt 

Schule“, das Unternehmen wittler visuelle einrichtungen GmbH, 12349 Berlin, mit der Liefe-

rung und Installation von 84 interaktiven Touch-Displays. 

Vorlagennummer:  6-4574/21-I 

Der Landkreis Teltow-Fläming beauftragt das Unternehmen MELIBAU GmbH, 04016 Herz-

berg, mit der Ausführung der Leistung Schulhofsanierung am Goethe-Schiller-Gymnasium, 

Schillerstraße 42 in 14913 Jüterbog. 
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Nicht öffentlicher Teil 

Der Kreisausschuss beschließt: 

Vorlagennummer:  6-4577/21-LR 

Die Vergabe von Zuwendungen in Höhe von 97.000 EUR aus Restmitteln der Gewinnaus-

schüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam für das 2. Halbjahr 

2021 erfolgt für folgende Projekte: 

 

Antragsteller Kurzbeschreibung des Projektes Zuschuss (in €) 

SV Siethen e. V. Integrationsturnier 2021 800,00 € 

TC Ludwigsfelde 1958 e. V. 
Grundhafte Sanierung eines Tennisplatzes zum integrier-

ten Angebot für den Blindensport 
20.000,00 € 

FSV 63 Luckenwalde e. V. Fußball-Kindergarten 2021 2.600,00 € 

LLG e. V. 
Anschaffung von Sportmaterialien für die Leichtathletik-

anlage 
12.600,00 € 

Blankenfelder Bogenschützen 

08 e. V. 
3. Spieltag der 1. BL Bogen Nord und 1. RL Bogen Ost 4.000,00 € 

Nachbarschaftsheim Jüterbog e. 

V. 
Inklusionstag "Gemeinsam statt Einsam" 3.853,00 € 

Kulturverein Fröhden-Marken-

dorf e. V. 
Erweiterung der Mehrgenerationenplätze 5.000,00 € 

Kinder- und Jugendförderverein 

Am Mellensee e. V. 
Eltern-Café und Upcycling-Projekte 1.000,00 € 

Strausberger Bildungs- und So-

zialwerk e. V. 

Kinderbetreuung für von Gewalt betroffene Kinder im 

Frauenhaus Teltow-Fläming 
22.000,00 € 

Arbeitslosenverband Deutsch-

land, LV BRB e. V. 
Anschaffung Kühlschränke Tafel Jüterbog 2.676,00 € 

Arbeitslosenverband Deutsch-

land, LV BRB e. V. 

Anschaffung Kühlschränke und Tiefkühltruhe Tafel Lu-

ckenwalde 
1.701,00 € 

Arbeitslosenverband Deutsch-

land, LV BRB e. V. 
Anschaffung Kühlschrank und Tiefkühltruhe Tafel Zossen 2.177,00 € 

Förderverein Bummi e. V. Wasserspielanlage 7.833,00 € 

Diakonisches Werk Teltow-Flä-

ming e. V. 

Coffee for life . Eine Kaffefahrt von Luckenwalde über 

Jänickendorf nach Guatemala 
760,00 € 

Ambulanter Palliativ- und Hos-

pizverein Luckenwalde e. V. 
Koordination ambulanter Hospizarbeit 10.000,00 € 
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Die Förderung des Arbeitslosenverbands LV Bbg e. V. in Höhe von 3.000 EUR wird dem 

Kreistag im Rahmen einer institutionellen Förderung empfohlen.  

Vorlagennummer:  6-4479/21-I 

Das Grundstück Gemarkung Osdorf, Flur 4, Flurstück 102, mit einer Fläche von 8.464 m² 

wird ausgeschrieben. 

Vorlagennummer:  6-4513/21-III/1 

Die Vergabe von Fördermitteln aus dem Produktkonto „Zuschüsse Denkmalpflege“ im Jahr 

2021 erfolgt an folgende Maßnahmen: 

 

Objekt Maßnahme Zuwendung  

Wohnhaus  Erneuerung Haustür  1.500,00 €  

Wohnhaus  Erneuerung Haustür  1.350,00 €  

Bahnhof der ehem. KME Aufarbeitung sowie Erneuerung von 

Fenstern  

1.700,00 €  

Denkmal auf dem Franzosenfriedhof 1813 

(Denkmal zur Erinnerung der im Lazarett 

verstorbenen Krieger aus der Schlacht zu 

Dennewitz 1813) 

Restaurierung  9.440,00 €  

Wohnhaus  Fassadensanierung (Stuckfassade 

Restaurierung)  

18.000,00 €  

Heizhaus Gutshof Dachsanierung und Instandsetzung 

Nebengebäude 

2.900,00 €  

Villa  Sanierung und Ertüchtigung und 

Sanierung des bauzeitlichen Ka-

mins 

1.650,00 €  
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Einladung zur 14. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Kreistages am Montag, 

dem 13.09.2021, um 17:00 Uhr 

Die Sitzung findet im Konferenzsaal, Biotechnologiepark in 14943 Luckenwalde statt. 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung  

 2   Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Kreistages am 21. 

Juni 2021 

 3   Einwohnerfragestunde  

 4   Mitteilungen des Vorsitzenden  

 5   Mitteilungen der Landrätin  

    Beschlussvorlagen  

 6   Petition der Wildpark Johannismühle GmbH & Co. KG und der Falkne-

rei Stubbe im Wildpark 

6-4441/21-KT 

 7   Abberufung und Berufung von sachkundigen Einwohnern 6-4588/21-KT 

 8   Abberufung eines Mitgliedes des Kreisseniorenbeirates / Benennung 

eines Mitgliedes des Kreisseniorenbeirates 

6-4566/21-LR 

 9   Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke (2. Halbjahr 

2021) - Förderung des Arbeitslosenverbandes LV Bbg. e. V. 

6-4578/21-LR 

 10   Erweiterung des Stellenplanes 2021 um 3,00 VZE-Stellen im Gesund-

heitsamt, um 1,00 VZE-Stellen im Amt für zentrale Steuerung, Organi-

sation und Personal und um 6,00 VZE-Stellen im Hauptamt 

6-4585/21-LR 

 11   Jahresabschluss 2020 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming 6-4517/21-EB 

 12   Beschluss über die Entlastung des Werkleiters Jahresabschluss 2020 

Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming 

6-4519/21-EB 

 13   Zuschlagserteilung zur Lieferung von mobilen Endgeräten 6-4592/21-I 

 14   Aufhebung von Vergabeentscheidungen 6-4593/21-I 

 15   Überplanmäßige Ausgaben und Aufwendungen 2021 im Produkt 

361010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

6-4560/21-II 

 16   Verlängerung der Vereinbarung zur Übertragung der Bewirtschaftungs-

befugnis entsprechend der Zusatzvereinbarung nach § 44 Abs. 4 SGB 

II zum Angebot O.8 - Forderungseinzug 

6-4565/21-II 

 17   Aktualisierung des Schutzwürdigkeitsgutachtens für das geplante 

Landschaftsschutzgebiet "Wierachteiche - Zossener Heide" 

6-4558/21-III 

    Informationsvorlagen  

 18   Kreisentwicklungsbudget 6-4576/21-I 
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 19   Vorstellung Teil-Bildungsbericht "Formale Bildung" 6-4570/21-I 

    Anträge  

 20   Unterstützung eines Forschungsprojekts zu den Auswirkungen land-

wirtschaftlicher Bewirtschaftungsweisen auf im und auf dem Boden le-

bende wirbellose Tiere (u.a. Insekten) und auf die Bodenfruchtbarkeit 

6-4195/20-KT/1 

 21   Naturpark Baruther Urstromtal 6-4365/20-KT 

 22   Mehr Bürgernähe in Corona-Zeiten durch transparente Information der 

Kreispolitik - Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse per Li-

vestream übertragen 

6-4536/21-KT 

 23   Faire Mieten und weiterer Ausbau von seniorengerechten Wohnungen 6-4582/21-KT 

    Anfragen der Abgeordneten  

 24   Berücksichtigung von Klimaschutzmaßnahmen in der Haushaltspla-

nung 2022 gemäß den Beschlüssen Nr. 6-4005/19-III/2 „Zusätzliche 

Aktivitäten des Landkreises Teltow-Fläming zur Begrenzung der Erder-

wärmung“ und Nr. 5-3480/18-III „Fortschreibung des kreislichen Ener-

giespar- und Klimaschutzprogramms - Maßnahmenplan der AG Klima-

schutz ab 2018“ 

6-4549/21-KT 

 25   Personengebundene Parkplätze für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feu-

erwehr 

6-4550/21-KT 

 26   Verringerung der Anzahl der Wahlbezirke, Erhöhung der Anzahl der 

Briefwahlbezirke zur Bundestagswahl 2021 

6-4551/21-KT 

 27   Einnahmen des Landkreises aufgrund von Verstößen gegen die Ein-

dämmungsverordnung 

6-4552/21-KT 

 28   Innerörtlicher überhöhter Baulärm rund um die Dresdnerbahn Baustelle 6-4554/21-KT 

 29   Barrierefreiheit in den Wahllokalen 6-4581/21-KT 

 30   Impfen an Schulen 6-4587/21-KT 

 31   Baugenehmigungsverfahren Kita Paplitz und Bearbeitungszeiten im 

Landkreis Teltow-Fläming 

6-4589/21-KT 

Nicht öffentlicher Teil 

 32   Einwendungen gegen die Niederschrift der nicht öffentlichen Sitzung 

des Kreistages am 21. Juni 2021 

 

 33   Mitteilungen der Landrätin  

 34   Mitteilungen des Vorsitzenden  
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Luckenwalde, 02. September 2021 

Danny Eichelbaum 

Vorsitzender des Kreistages 

Die Tagesordnung wird gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Satz 1 der Kom-

munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Amtsblatt für den Landkreis Tel-

tow-Fläming bekannt gemacht. 

Luckenwalde, 02. September 2021 

Wehlan 

Landrätin 
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Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 18.08.2021 

Der Jugendhilfeausschuss beschloss in öffentlicher Sitzung: 

Vorlagennummer: 6-4559/21-II 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die 3. Änderung der Richtlinie zur Förderung der Ju-

gendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming ab 01.01.2022. 
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Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der 

Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming  

ab 01.01.2022 

1 Allgemeine Fördergrundsätze 

1.1 Zuwendungszweck 

Der Landkreis Teltow-Fläming (Landkreis) hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 

Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben in der Jugendarbeit, der Jugendver-

bandsarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 

Dies schließt die Planungsverantwortung gemäß § 79 Absatz 1 SGB VIII ein. Mit der Richtli-

nie kommt der Landkreis der Verpflichtung nach, einen angemessenen Teil von den für die 

Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln für die Jugendarbeit zu verwenden (§ 79 Absatz 2 des 

SGB VIII). 

Dabei sind jungen Menschen, die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 

der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, die sich aus den §§ 11 bis 14 SGB VIII ergeben, 

zur Verfügung zu stellen. 

Ziel des Landkreises ist es, die Jugend- und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den Kom-

munen und den freien Trägern der Jugendhilfe vor Ort auszugestalten und die Schulsozial-

arbeit als ein flächendeckendes und verlässliches Angebot bedarfsgerecht zu entwickeln. 

Im Rahmen einer Leistungsverpflichtung gewährt der Landkreis auf der Grundlage von §§ 1, 

3, 4 Absatz 3, 74 und 80 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), nach Maßgabe dieser 

Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) 

Zuwendungen für die Förderung der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialar-

beit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 

Der Landkreis entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen dieser 

Richtlinie und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

1.2 Zuwendungsgegenstand 

Zuwendungsfähig sind: 

- Ausgaben für sozialpädagogische Arbeitsplätze, 

- Projekte und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit,  

- Projekte im Rahmen der Jugendverbandsarbeit, 

- Projekte im Rahmen der Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit, 

- Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 

- Anleitung und Fortbildung von Ehrenamtlichen.  

Nicht gefördert werden Veranstaltungen und Maßnahmen,  

- die den Charakter von Sportwettkämpfen von Vereinen und Trainingslagern ha-

ben, 

- gewerblich durchgeführt werden, 

- ausschließlich oder überwiegend religiösen, gewerkschaftlichen oder parteipoliti-

schen Charakter tragen, 
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- ihrem Charakter nach rein schulische Maßnahmen, 

- Maßnahmen von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind, 

- nicht für alle jungen Menschen offen angeboten werden,  

- ihrem Charakter nach Dorf-, Stadtfeste, Jubiläen u. ä. sind sowie 

- Leistungen nach den §§ 13 Absatz 2, 3 und 27 ff. SGB VIII ersetzen oder ergän-

zen. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind: 

- Träger der freien Jugendhilfe,  

- amtsfreie Städte und Gemeinden im Landkreis sowie das Amt Dahme/Mark, 

- Jugendverbände 

- Jugendinitiativen 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Zielgruppe der zu fördernden Maßnahmen und Veranstaltungen sind: 

- junge Menschen, die ihren Hauptwohnsitz im Landkreis haben, 

- Ehrenamtliche (Förderbereich 2.3) und 

- erwachsene Multiplikatoren (Förderbereich 2.4).  

Der Zuwendungsempfänger gewährleistet, dass eine Vereinbarung zur Sicherstellung des 

Schutzauftrages auf der Grundlage der §§ 8a Absatz 4 und 72a SGB VIII vorliegt. Angelehnt 

an § 72a SGB VIII erklären die Jugendinitiativen in einer Selbstverpflichtung, dass das Wohl 

und die Rechte der Kinder und Jugendlichen beachtet werden.  

Bei Erstanträgen von Trägern der freien Jugendhilfe sind die Satzung des Trägers sowie 

das Gründungsprotokoll bzw. der Vereinsregisterauszug den Antragsunterlagen beizufügen.  

Werden Förderanträge von Jugendinitiativen gestellt, für die keine juristische Person als 

Träger fungiert, sind deren Anträge durch die zuständige Kommune zu befürworten. 

Die Förderung einer Fachkraft durch den Landkreis erfolgt, wenn die Fachkraft die fachliche 

Voraussetzung für die geplante Maßnahme erfüllt und entsprechend der Qualitätsstandards 

tätig wird.  

Der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union (EU), des Bundes, des Landes und sons-

tige Mittel von Dritten schließt eine Förderung über diese Richtlinie nicht aus, sofern ent-

sprechende Förderrichtlinien der EU, des Bundes oder des Landes dem nicht entgegenste-

hen.  

Eigenleistungen und Teilnehmerbeiträge sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Projekte 

und Angebote der Förderbereiche 2.2 bis 2.4 können in Kooperation mit anderen Partnern 

durchgeführt werden. Hat ein Zuwendungsempfänger die Verwendung bereits gewährter Zu-

wendungen nicht gemäß den Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung (ANBest-P) und Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung an Gemeinden (ANBest-G) nachgewiesen, werden nachfolgende Anträge ab-

gelehnt.  
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1.5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Zuwendungsart:  Projektförderung 

Finanzierungsart:  Festbetrags- oder Anteilfinanzierung  

Form der Zuwendung: Zuschuss 

Umfang der Zuwendung:  Der Umfang ergibt sich aus den Förderbereichen 2.1 - 2.4 

Die entsprechende Finanzierungsart ist in den einzelnen Förderbereichen aufgeführt. 

1.6 Verfahren 

Antragsverfahren 

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind beim Landkreis Teltow-Fläming, Jugendamt, 

Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde fristgerecht schriftlich einzureichen. Für die Antrag-

stellung sind die entsprechenden Antragsformulare des Jugendamtes zu verwenden. Die 

Antragsfristen sind in den jeweiligen Förderbereichen festgelegt. 

Mit der beantragten Maßnahme darf erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen 

werden. In den Förderbereichen 2.1, und 2.4 kann der vorzeitige Beginn der Maßnahme auf 

Antrag zugelassen werden. 

Bewilligungsverfahren 

Der Antragsteller erhält nach Prüfung der Antragsunterlagen einen Zuwendungs- oder Ab-

lehnungsbescheid. Der Zuwendungsbescheid kann mit Auflagen und Bedingungen verse-

hen werden. Der Zuwendungsbescheid ist nur für das Haushaltsjahr gültig, für das die Zu-

wendung bewilligt wurde und löst keine Ansprüche für eine Folgeförderung in den nächsten 

Jahren aus. Die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-G und ANBest-P) sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides und gelten entspre-

chend. 

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt grundsätzlich nach Mittelanforderung unter Verwen-

dung des dem Zuwendungsbescheid beigefügten Vordruckes, jedoch erst nach Bestands-

kraft des Bescheides. Die Auszahlung kann durch Rechtsmittelverzicht beschleunigt wer-

den. Zuwendungen werden nicht eher ausgezahlt, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei 

Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Verwendungszwecks ver-

wendet werden.  

Verwendungsnachweisverfahren 

Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 6 Wochen nach Beendigung der Maßnahme 

dem Landkreis vorzulegen, sofern keine andere Frist gesetzt wurde.  

Der Verwendungsnachweis besteht aus:  

- einem Sachbericht und  

- einem zahlenmäßigen Nachweis  

entsprechend der Regelungen für die einzelnen Förderbereiche.  
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Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die im zahlenmäßigen Nachweis enthalte-

nen Angaben richtig sind, die Ausgaben notwendig waren sowie wirtschaftlich und sparsam 

verfahren worden ist. Die Unterlagen und Originalbelege sind für zehn Jahre aufzubewah-

ren. Innerhalb der Aufbewahrungszeit hat der Landkreis das Recht, Einsicht in die Unterla-

gen und Originalbelege zu nehmen.  

1.7 Zu beachtende Vorschriften  

Die Zuwendung ist nur für den bewilligten Zweck einzusetzen. Auf die 

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers gemäß ANBest-G und ANBest-P wird hin-

gewiesen. Die Zuwendung ist ganz oder teilweise zu erstatten, wenn der Zuwendungsbe-

scheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirk-

sam wird. 

Dies gilt insbesondere, wenn: 

- eine auflösende Bedingung eingetreten ist (nachträgliche Ermäßigung der Ausga-

ben oder Änderung der Finanzierung), 

- die bewilligten Mittel nicht für den beantragten Zweck verwendet bzw. die Frist der 

zeitlichen Bindung nicht eingehalten wurde/n, 

- die Verwendung der Mittel trotz Aufforderung nicht oder nicht ordnungsgemäß 

nachgewiesen wurde, 

- die Zuwendung durch unrichtige und unvollständige Angaben erwirkt wurde, 

- Bestimmungen dieser Richtlinie nicht beachtet wurden, 

- die im Bewilligungsbescheid erteilten Auflagen nicht erfüllt wurden, 

- weniger Teilnehmer im Nachweis aufgeführt sind, als ursprünglich angegeben.  

Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Absatz 3 Verwaltungsverfahrensge-

setz (VwVfG) mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu 

verzinsen. 

2  Förderbereiche 

2.1 Förderung der Ausgaben für sozialpädagogische Arbeitsplätze  

Gefördert werden Ausgaben für Personal- und Personalnebenkosten für sozialpädagogische 

Fachkräfte in der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes des Landkreises Teltow-Fläming (sozialpädagogische Arbeitsplätze) auf 

der Grundlage der bedarfsgerechten Verteilung der Personalstellen im Landkreis Teltow-

Fläming.  

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung für Ausgaben der Personal- und Personalnebenkosten wird in Form einer 

Anteilfinanzierung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Zuschuss gewährt. 

Darin sind die Mittel des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalausgaben für so-

zialpädagogische Fachkräfte enthalten. 

Gefördert werden Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten ausgehend von 1,0 Voll-

zeiteinheiten (VZE):  
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- der Jugend- und Jugendsozialarbeit an kreiseigenen Einrichtungen i. H. v. 100 % 

der zuwendungsfähigen Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten, 

- Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit für junge Geflüchtete (insbeson-

dere in Kommunen mit Übergangswohnheimen) i. H. v. 100 % der zuwendungsfä-

higen Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten,  

- im Rahmen eines unvorhergesehenen Bedarfs i. H. v. 60 % der zuwendungsfähi-

gen Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten in Verbindung mit einer Be-

teiligung der Kommune an der Förderung i. H. v. von 40 %, gemäß § 80 Absatz 1 

Ziffer 3 SGB VIII,  

- der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit i. H. v. 60 % der 

zuwendungsfähigen Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten, in Verbin-

dung mit einer Beteiligung der Kommune an der Förderung i. H. v. von 40 % (bei 

Sozialarbeit an Grundschulen maximale Förderung von 0,5 VZE). 

Für die Ermittlung der zuwendungsfähigen Personalkosten gelten im Hinblick auf das Bes-

serstellungsverbot die vertraglichen Regelungen des geltenden Tarifvertrages für den öffent-

lichen Dienst (TVöD) als Obergrenze. 

Die Sach- und Gemeinkosten werden als Pauschale in Höhe von  

- 12.000 Euro für Jugendarbeit, Jugendkoordination, Jugendarbeit in den Ortsteilen 

in einer Jugendfreizeitstätte  

- 10.000 Euro für Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, Streetwork, Jugendkoordina-

tion, Jugendarbeit in den Ortsteilen, Jugendberatung, Jugendarbeit mit jungen 

Geflüchteten, Fachstelle Internationale Jugendbegegnung und unvorhergesehe-

ner Bedarf ohne Jugendfreizeitstätte 

- 7.000 Euro für Schulsozialarbeit, Eltern-Medien-Beratung 

gemessen an 1,0 VZE auf Grundlage der jeweiligen prozentualen Verteilung (60/40 % oder 

100 %, siehe oben) gefördert.  

Verfahren 

Antragsfrist: 

- 31.10. des Kalenderjahres für das Folgejahr, 

- bei Erstanträgen 1 Monat vor Beginn der Maßnahme 

Antragsunterlagen: 

- Grundantrag (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan und Aufschlüsselung der 

Personalkosten),  

- Jahresarbeitsplan und 

- bei Erstantrag bzw. Neubesetzung der Personalstelle die Vorlage eines Personal-

bogens und Qualifikationsnachweises des Stelleninhabers.  

Verwendungsnachweis: 

- Nachweiserbringung bis zum 28.02. des Folgejahres, 

- Grundformular,  

- Kopie des ausgefüllten Fragebogens des Landes Brandenburg,  

- Kopie des ausgefüllten Sachberichtsbogens des Landkreises (das Berichtswesen 

erfolgt direkt über Interneteingabe). 
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2.2 Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit  

Die Projekte sollen sich inhaltlich an § 11 Absatz 3 SGB VIII orientieren und an den Interes-

sen junger Menschen anknüpfen. Junge Menschen werden durch aktive Mitgestaltung an 

diesen Projekten zur Selbstbestimmung befähigt, zur gesellschaftlichen Mitverantwortung 

und zum sozialen Engagement angeregt. Die Projekte müssen als Gruppenaktivität mindes-

tens 6 Teilnehmer umfassen. 

Gefördert werden folgende Angebote/Projekte:  

1. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit 

Träger und Vereine können, sowohl träger- als auch einrichtungsübergreifend, sozialräumli-

che Projekte und Angebote gemeinsam durchführen und darüber hinaus andere Akteure 

des Sozialraumes einbeziehen. 

Die Projekte und Angebote sollen Spaß machen und die Gelegenheit bieten, Gleichaltrige 

bzw. -gesinnte zu treffen. Das Angebot bietet jungen Menschen die Gelegenheit, unterei-

nander und mit den Fachkräften in Kontakt zu treten. Es bietet aber gleichzeitig auch die 

Möglichkeit für weiterführende Gespräche. 

2. Jugendinitiativen 

Jugendinitiativen sind lockere Interessenzusammenschlüsse von Jugendlichen ohne feste 

Organisationsstrukturen. 

Eine Förderung erfolgt, wenn Projekte von jungen Menschen selbst organisiert, gemein-

schaftlich gestaltet und eigenverantwortlich durchgeführt werden. Die jungen Menschen sol-

len durch ihre aktive Gestaltung dieser Projekte zur Selbstbestimmung befähigt, zur gesell-

schaftlichen Mitverantwortung und zum sozialen Engagement angeregt werden. 

3. Außerschulische Jugendbildung 

Bildungsveranstaltungen im Rahmen der außerschulischen Bildung tragen zur Persönlich-

keitsentwicklung junger Menschen bei. Jungen Menschen wird damit die Gelegenheit gege-

ben, sich mit lebensweltbezogenen Aspekten der eigenen Person, der Gesellschaft und der 

Umwelt differenziert auseinanderzusetzen. Gefördert werden themen- und erlebnisorien-

tierte Angebote, wie z. B. allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, natur-

kundliche und technische Bildung. Diese Angebote erfolgen mit fachlicher Begleitung und 

können z. B. als Seminare, Workshops und Aktionstage durchgeführt werden.  

4. Internationale Jugendbegegnung 

Internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland haben das Ziel, durch persönliche 

Begegnungen junger Menschen und Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe aus verschie-

denen Ländern und Kulturen die interkulturelle Kompetenz zu fördern. Durch Erfahrungsaus-

tausch tragen sie dazu bei, Verständnis für andere Kulturen, Glaubensrichtungen und sozi-

ale Wertvorstellungen zu entwickeln. Sie fördern das Zusammenleben von Menschen unter-

schiedlicher Herkunft und leisten damit einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Ras-

sismus.  

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung wird in Form einer Festbetragsfinanzierung als Zuschuss gewährt.  



Amtsblatt 

für den Landkreis Teltow-Fläming 28/2021 

 

Das Einbringen eines Eigenanteils von mindestens 10 % des Förderbetrages ist Vorausset-

zung einer Bewilligung. 

Gefördert werden: 

- Projekte der Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit bis  

- H. v. 700 Euro,    

- Projekte von Jugendinitiativen bis i. H. v. 300 Euro, 

- Projekte der außerschulischen Jugendbildung bis i. H. v. 700 Euro, 

- Projekte der internationalen Jugendbegegnung bis i. H. v. 2.500 Euro,  

Zuwendungsfähige Ausgaben für Sachkosten sind: 

- pädagogisches Material, 

- Honorare (VV Honorare MBJS - VV Hon MBJS) einschließlich Fahrkosten, 

- Unterkunft/Verpflegung bei mehrtägigen Projekten, 

- Speisen und Getränke bis 10 % der zuwendungsfähigen Projektausgaben, 

- Fahr-/Transportkosten, 

- Eintrittspreise, Benutzergebühren, 

- Öffentlichkeitsarbeit,  

- Medien.  

Nicht gefördert werden: 

- Investive Vorhaben,  

- Betriebsausgaben, die dem Anstellungsträger in Verbindung mit der Umsetzung 

der Maßnahme entstehen. 

Verfahren 

Antragsfrist: 

- 1 Monat vor Beginn der Maßnahme  

Antragsunterlagen: 

- Grundantrag (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan), 

- Projektbeschreibung, die Auskunft gibt über: 

• die Zielgruppe (im Alter von 10 bis 21 Jahren) und deren Beteiligung an 

der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, 

• die Ziele, Inhalte und Anzahl der Teilnehmer,  

- Befürwortung der Kommune (nur bei Projekten von Jugendinitiativen), 

- Nachweis der Veröffentlichung (z. B. Amts-/Gemeindeblatt, Zeitung, Internet, 

Flyer, Plakate usw.), 

- bei Bildungsveranstaltungen Nachweis des Stundenumfangs.  

Verwendungsnachweis: 

- Grundformular (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan), Gesamtabrechnung mit 

Kostenaufschlüsselung (Vorlage der Originalbelege gegen Rückgabe), 

- Formular Sachbericht 

- Teilnehmerliste mit Name, Angabe des Landkreises und Unterschrift des Teilneh-

mers bei internationalen Jugendbegegnungen. 
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2.3 Anleitung und Fortbildung von Ehrenamtlichen  

Ehrenamtliche Mitarbeiter bilden heute mehr denn je einen wichtigen Bestandteil der Kinder- 

und Jugendarbeit. Zahlreiche Ehrenamtliche arbeiten in den verschiedensten Arbeitsfeldern 

mit und liefern mit viel Engagement wichtige Impulse. Daher ist es wichtig, denen, die in die-

sem gesellschaftlich äußerst wichtigen Bereich tätig sind – in vielen Fällen Jugendliche und 

junge Erwachsene – die Unterstützung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu geben. In der 

Vergangenheit konnten bereits durch die Einführung und zunehmende Akzeptanz der Ju-

gendleitercard (JuLeiCa) wichtige Akzente gesetzt werden. 

Der Landkreis will gemäß §§ 73,74 Abs. 6 SGB VIII mit der Förderung von kontinuierlichen 

Fortbildungen zu aktuellen, aber auch klassischen Themen das ehrenamtliche Engagement 

unterstützen und fördern. 

Gefördert wird die Fortbildung von Personen:  

- die ehrenamtlich in der Jugendarbeit im Landkreis tätig sind, 

- die ein Mindestalter von 16 Jahre haben und 

- deren ehrenamtliche Tätigkeit mit der Benennung des Ehrenamtes durch den je-

weiligen Träger der Jugendhilfe bestätigt wird. 

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung als Zuschuss gewährt.  

Gefördert werden Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen bis i. H. v. 80 % der Gesamt-

kosten, jedoch maximal 150 Euro pro Person/Jahr.  

Zuwendungsfähige Sachausgaben sind: 

- Kursgebühren,  

- Fahrkosten, 

- Unterkunft.  

Nicht gefördert werden: 

- Ausgaben für Speisen und Getränke.  

Verfahren 

Antragsfrist: 

- 1 Monat vor Beginn der Maßnahme  

Antragsunterlagen:  

- Grundantrag, 

- Programm der Fortbildungsmaßnahme (Träger, Inhalte und Teilnahmebedingun-

gen), 

- Bestätigung des Ehrenamtes durch den Träger.  

Verwendungsnachweis: 

- Grundformular (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan), 

- Formular Sachbericht mit Kostenaufschlüsselung (Vorlage der Originalbelege ge-

gen Rückgabe). 
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2.4 Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes  

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz gemäß § 14 SGB VIII fördert die Lebenskom-

petenz von jungen Menschen, in dem Angebote und Maßnahmen zur Verfügung gestellt 

werden, die Kinder und Jugendliche dazu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu 

schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verant-

wortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.  

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz bezeichnet somit den präventiven und pädagogi-

schen Aspekt des Kinder- und Jugendschutzes. Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene aber auch Eltern und Multiplikatoren.  

Das inhaltliche Spektrum der Angebote ist breit gefächert, z. B.: 

- Medienpädagogik und Jugendmedienschutz,  

- Gewalt, Aggression und Jugenddelinquenz, 

- Suchtprävention,  

- gesundheitliche Aufklärung/Aids-Prävention, 

- Okkultismus und Sektenproblematik.  

Voraussetzung für eine Förderung ist die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen 

des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Für die Durchführung dieser Themenver-

anstaltungen müssen die Referenten oder andere Personen fachlich geeignet sein.  

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung wird in Form einer Festbetragsfinanzierung als Zuschuss gewährt. Das Ein-

bringen eines Eigenanteils von mindestens 10 % des Förderbetrages ist Voraussetzung ei-

ner Bewilligung.  

Gefördert werden:  

1. Jugendschutzprojekte mit mindestens 8 Teilnehmern bis i. H. v. 700 Euro/Projekt/Jahr 

Grundlage der Förderung ist eine Projektbeschreibung, die Aussage gibt über die 

- Zielgruppe und deren Bedarf, 

- Ziele, Inhalte und Methoden des Projektes,  

Beteiligung der Zielgruppe an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.  

Zuwendungsfähige Ausgaben für Sachkosten sind: 

- Honorare (VV Honorare MBJS - VV Hon MBJS) einschließlich Fahrkosten, 

- Unterkunft/Verpflegung bei mehrtägigen Projekten, 

- Fahr-/Transportkosten,  

- pädagogisches Material, 

- Eintrittspreise, Benutzergebühren,  

- Öffentlichkeitsarbeit, 

- Medien. 

Nicht gefördert werden: 

- ausschließliche Tanz- und Discoveranstaltungen und 

- Ausgaben für Lebensmittel.  
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2. Anleitung und Fortbildung von Multiplikatoren mit mindestens 6 Teilnehmern bis i. H. v. 

400 Euro/Projekt/Jahr 

Zuwendungsfähige Ausgaben für Sachkosten sind: 

- Honorare (VV Honorare MBJS - VV Hon MBJS) einschließlich Fahrkosten.  

Verfahren 

Antragsfrist:  

- 1 Monat vor Beginn der Maßnahme 

Antragsunterlagen: 

- Grundantrag, 

- Projektbeschreibung bzw. Programm der Fortbildung (Träger, Inhalte und Teilnah-

mebedingungen). 

Verwendungsnachweis: 

- Grundformular (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan) und 

- Formular Sachbericht mit Kostenaufschlüsselung (Vorlage der Originalbelege ge-

gen Rückgabe). 

2.5 Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe gemäß § 13 Abs. 1 SGB VIII 

Ziel ist die Verbesserung der Ausbildungs- und Berufsfähigkeit junger Menschen, die in er-

höhtem Maße auf sozialpädagogische Unterstützung angewiesen sind. Insbesondere der 

Übergang in eine berufliche Ausbildung soll durch intensive sozialpädagogische Betreuung 

verbessert werden.  

Grundlage der Förderung ist eine Konzeption, die Aussage gibt über die: 

- Zielgruppe, 

- Ziele, Inhalte und Methoden, 

- personelle Ausstattung und Qualifikation,  

- technische und räumliche Ausstattung,  

- Dokumentation, 

- Qualitätssicherung und -entwicklung. 

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung als Zuschuss gewährt.  

Ausgehend von einer Gesamtkapazität von 12 Teilnehmern im Projekt und eines Perso-

nalschlüssels von 1:6 werden gefördert:  

1. Personalausgaben (einschließlich Lohnnebenkosten/Arbeitgeber) für 

- 0,25 VZE Projektleitung,  

- 1,0 VZE Sozialpädagoge und 1,0 VZE Werkspädagoge oder entsprechende pä-

dagogische Fachkraft; abhängig von der Maßnahme, 

- 0,25 VZE Verwaltungskraft.  

2. Sach- und Betriebsausgaben 

- i. H. v. bis zu 40 % der zuwendungsfähigen Personalausgaben im Projekt  

- i. H. v. bis zu 5.000 Euro Fahrtkosten für Teilnehmer der Produktionsschule (Fahr-

karten, Monatsmarke)  
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Antragsfrist:  

- 1 Monat vor Beginn der Maßnahme  

Antragsunterlagen: 

- Grundantrag (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan),  

- Belegliste (Aufschlüsselung der Personalausgaben), 

- aktuelle Konzeption, 

- Nachweis Qualifikation des Personals.  

Verwendungsnachweis: 

- Grundformular (inklusive Kosten- und Finanzierungsplan), 

- Vordruck Belegliste für Personal- und Sachausgaben bzw. Nachweis der Einnah-

men, 

- Sachbericht (Darstellung der Ziele, Methoden, Wirksamkeit und Wirtschaftlich-

keit). 

3 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und ist befristet bis 31.12.2022.  

4 Formulare 

Die entsprechenden Formulare für die Antrags- und Abrechnungsbearbeitung der einzelnen 
Förderbereiche stehen als Datei unter www.teltow-flaeming.de/jugend/ zum Download zur 
Verfügung.   
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Sonstige Bekanntmachungen 

Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)  

Einladung zur Verbandsversammlung 

Am Donnerstag, dem 30. September 2021, um 17:00 Uhr, findet die 4. Sitzung der Ver-

bandsversammlung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB), im Konfe-

renzCenter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH, Gebäude ZLR III, 

Saal 3, Schmiedestraße 2, 15745 Wildau statt. 

 

Öffentlicher Teil der Sitzung 

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit  

2. Feststellung der Tagesordnung 

3. Einwendungen gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift der 3. Sitzung der Verbands-

versammlung am 14.12.2020 

4. Bericht der Verbandsleitung – öffentlicher Teil 

5. Abwahl und Wahl eines Mitgliedes des Verbandsausschusses 

 

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 

1. Einwendungen gegen den nichtöffentlichen Teil der Niederschrift der 3. Sitzung der Ver-

bandsversammlung am 14.12.2020 

2. Bericht der Verbandsleitung – nichtöffentlicher Teil 

3. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung 

zur Abgabe eines Angebotes für die Annahme von Siedlungsmischabfall (Hausmüll) 

4. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung 

zur  Abgabe eines Angebotes für die Annahme von Sandfangrückständen 

5. Beschluss über die Vergabe zur Beschaffung eines Radladers 

6. Beschluss über die Abgabe eines Angebotes zum Erwerb eines Grundstückes  

 

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 

 

 

Königs Wusterhausen, den 02.09.2021 

 

 

Drawe  

Vorsitzende der Verbandsversammlung

Kirsch 

Verbandsvorsteher 

 

 


